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IBDorfgemeinschaft Rühlow"
Auf Gmnd des § 10 Baugesebbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23,September 2004 (BGBI.I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.12.2006 (BGBI. l S. 3316) und des §86 der
Landesbauordnung Mecklenburg - Vorpommern (LBauO M-V) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.04.2006
(GS M-V Gl. 2130-9) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Sponholz vom
folgende Satzung über den Bebauungsplan "Dorfgemeinschaft Rühlow", bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil 6) erfassen:

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 LBauO M-V
1.0 Im Mischgebiet parallel 2ur Dorfstrasse sind die Fassaden der Hauptgebäude in roten Farben zu gestalten

2.0 Im hinteren Mischgebiet sind die Fassaden der Hauptgebäude in biauen und gelben Farben zu gestalten.

3.0 Ordnungswidrig nach § 84 LBauO M-V handelt, wer die Fassaden nicht gemäß Punkt 1 und 2 ausführt.
Ordnungswidrigketen können gemäß § 84 Abs. 3 LBauO mit einer Geldbuße belegt werden.
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Kartengrundlage:
Auszug aus der Lieqenschaftskarte
Gemarkung Rühlow, Flur 2

PLANZEICHENERKLÄRUNG
Mischgebiet

Grundflächenzahl

Zahl derVollgeschosse (Hächstmaß)
Baugrenze
offene Bauweise
abweichende Bauweise

(Gebäude > 50 m Länge zulässig)
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Misch verkehrsfiäche

Q Parkfläche

Grünflächen

fpSTI Zweckbestimmung:
LW'£lJ Festwiese

Umgrenzung von Rächen zum Anpflanzen von
Bäumen, Sträuchem und sonstigen Bepflanzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

mit Leitungsrechten zu
belastende Flächen

DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB / § 6 BauNVO
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauMVO
§16Abs.2Nr.3BauNVO

S 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB / S 23 Abs. 3 BauNVO
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB / § 22 Abs. 2 BauNVO
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB / § 22 Abs. 4 BauNVO

§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

§9Abs.7BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr.21 BauGB

;^~" -; Gebäudebestand
(tt. Kataster)

ergänzende Darstellungen nach örtlicher Begehung
entfernte Gebäude /
Gebäudeteile

J3^J
neue Gebäude

befestigte Wege
B -Beton
BS - Spurplatten
S - Kieselsteine

vortiandene Bäume
(nicht eingemessen)

LW

Flurstücksgrenzen /
Flurstücksnummer

Zaun

Erdwall, ca. 2 m hoch

vorhandene Leuchten

ehern. Güllebehalter
(heute Löschwasser-
behälter)

unterirdische Rohrleitung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL A)
Planungsrechtllche Festsetzungen (§ 9 BauGB i.V.m. BauNVO)
1.0 Art und Maß der baulichen Nutzung S 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB
1.1 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von Handwerksbetrie-

ben und anderen Gewerbebetrieben, die sich ganz oder teilweise an den Endverbraucher wenden im
gesamten Mischgebiet nur zulässig, wenn Sie in der Summe eine Verkaufsraumfiäche von maximal
400 m2 nicht überschreiten.

Tankstellen sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn sie betrieblich bedingt notwendig sind.

2.0 Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich /
Pflanzbindungen

§ 1a Abs.3 und § 9 Abs. 1a BauGB
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

2.1 Ajf den mit A1 und A2 gekennzeichneten Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sfräuchem
ist eine zweirei hige Pflanzung aus einheimischen Bäumen und Sträuchern anzulegen.

Je 15 m Pftanzstreifen ist ein Baum einzeln oder in Gruppen zu pflanzen.
Abstand Außenreihe von der Grundstücksgrenze 2m, Reihenabstand und Abstand in der Reihe 1m
Pflanzqualttät: Meister, Höhe 175 - 200 cm und [eichte Sträucher

Liste der zu verwendenden GehÖlzarten: siehe Begründung
2.2 Auf der Fläche A3 ist der sehr lückige Bestand entsprechend Festsetzung 2.1 zu ergänzen.
2.3 Auf den übrigen Rächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchem sind Gehölzpflanzungen

entsprechend Punkt 2.1 anzulegen, falls die Pappeln auf Grund der Gefährdung der Verkehresiche-
rtieit gefällt werden müssen.

2.4 Die anzupflanzenden Gehölze sind im Falle ihres Eingehens nactizuoflanzen.
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Bürgermeister

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB i. V.m. § 3
Raumordnungsgesete (ROG) beteiligt worden.

Sponhofz, Bürgermeister

3. Die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgte
durch öffenüiche Auslegung vom ................. bis

Die frühzeitige Unten-ichfajng der Behörden und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den
erforderlichen Umfang und DetaifSJerungsgrad der Umweltprüfung (Scoping) ist durchgeführt worden.

Sponhoiz, Bürgermeister

4" ?'e Gemeindevertretuns hat am ................ den Entwurf des Bebauungsplanes mit der Begründung zum
Bauleitplan, mit Umweltbericht gebiiligt und zurAusfegung bestimmt.
Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und die Nachbar-
gemeinden sind gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGß über die öffentliche Auslegung in Kenntnis
gesetzt und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Sponholz, Bürgermeister

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der PIanzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),
sowie der Begründung zum Baufeitplan, mit Umweltbericht, haben in der Zeit vom .................. bis zum

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgefegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, daß Anregungen während der Auslegungsfrist von
jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden (cönnen, am ................. ortsüblich
bekanntgemacht worden.

Sponholz, Bürgermeister

?'? Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonsügen
Träger öffentlicher Belange am .................... geprüft.
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am

von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bauleitpian,
mit Umweitbericht, wurde mit Beschluß der Gemeindevertretung vom .................... gebilligt.

Sponholz, Bürgermeister

7. Der katastermäßigs Bestand wird als richtig dargeste!!t bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen
Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die ALK durch
Digitalisierung des analogen Bestandes entstanden ist. Regressansprüche können nicht abgeleitet
werden.

Neubrandenburg, Referatsleiter Kataster & Vemiessung

8. Die Bebauungsplansafzung, bestehend aus der Planzeichnung 0~eil A) und aus dem Text (Teil B) wird
hiermit ausgefertigt

Sponhoiz, Bürgermeister

9. Der Beschfuss über den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienst-
zeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist. sind am

im amtlichen Bekanntmachungsblatt ortsübSich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung
ist auf die Geltend machung der Verletzung von Verfahrens- und Formschriften und von Mängeln in der
Abwägung sowie auf die Rechfsfolgen (§ 214 f. BauGB) und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5 der
Kommunafverfassung M-V vom 08.06.2004 (GVOBf. M-V S. 205 zuletzt geändert am 14.09.2004 GVOBI.
M-V S.9) hingewiesen worden.
Die Satzung ist am Ablauf des .......................... in Kraft getreten.

Sponholz, Bürgermeister

Projekt: GEMEINDE SPONHOLZ . Satzung über den Bebauungsplan
"Dorfgemeinschaft Rühlow"
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